
Elbing, den 7.10.33.

Hrs.p.hrlfUi<?h
Magistrat

E l b  i n g.

Flog. Elbing i s t  gern b e re it ,  dem SS-Sturmbann b eh ilf l ich  zu 
se in .

Zur Verfügung g e s t e l l t  wird unter Vorbehalt jederze itigen  Wider
ru fs  Halle 8 zu folgenden Bedingungen:
1. Während der Zeit der Ausbesserung des Zementfußbodens der Halle 

darf diese mindestens 2 Wochen nach F ert ig ste l lu n g  nicht betre
ten werden.

2. SS-Sturmbann erhält a l le in  d ie  Befugnis zum Exerzieren in d ieser  
H alle . Diese Befugnis darf nicht auf weitere Partei truppen aus
gedehnt werden, da sonst die Kontrolle verloren geht.

3. SS-Sturmbann wird gebeten, einen Stundenplan für die Benutzung 
der Halle einzureichen, damit die Benutzung geregelt werden kann.

4. Flog. Elbing i s t  b e re it ,  die notwendige Beleuchtung der Halle
(L ich tle itung , 1 starkherzige Lampe, 1 Unterzähler) für den 
SS-Sturmbann zu Selbstkosten  vorzunehmen. Diese Kosten und die 
der n fortlaufenden Beleuchtung muß der Sturmbann tragen.
Das eingebaute M aterial wird Eigentum der Stadtgemeinde Elbing.

Heil H itler !




